
  

  

Merkblatt zu Abständen von 

Pflanzen, Mauern und Einfriedungen 

 
Abstände von Bäumen, Sträuchern, Mauern und Zäunen  

gegenüber Grundstücksgrenzen gemäss  

Einführungsgesetz zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch (EG ZGB) 

 

 

Bepflanzung 

§ 169: 

Gegen den Willen des Nachbarn dürfen Gar-
tenbäume, kleinere Zierbäume, Zwergobst-
bäume und Sträucher nicht näher als 60 cm an 
die nachbarliche Grenze gepflanzt werden. 

Dieselben müssen überdies bis auf die Entfer-
nung von 4 m von derselben so unter der 
Schere gehalten werden, dass ihre Höhe nie 
mehr als das Doppelte ihrer Entfernung be-
trägt. 

 

§ 170: 

Einzelne Waldbäume und grosse Zierbäume, 
wie Pappeln, Kastanienbäume und Platanen, 
ferner Nussbäume dürfen nicht näher als 8 m, 
Feldobstbäume und kleinere, nicht unter der 
Schere zu haltende Zierbäume nicht näher als 
4 m von der nachbarlichen Grenze gepflanzt 
werden. Besteht das angrenzende Grundstück 
aus Rebland, so ist auch für die Bäume der 
letzteren Art ein Zwischenraum von 8 m zu 
beobachten. 

Baumschulpflanzungen dürfen nicht näher als 
1 m an die nachbarliche Grenze gesetzt wer-
den. Die in § 173 festgesetzte Verjährung läuft 
nicht, solange die Baumschule besteht. 
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§ 174: 

Bäume, welche infolge des früheren Rechts oder der Zulassung des Nachbarn näher an 
der Grenze stehen, werden zwar in ihrem Bestand geschützt; wenn sie aber abgehen, so 
tritt für die Neupflanzung und für die Nachzucht wieder die Regel ein.. 

 

§ 177: 

Grünhecken dürfen gegen den Willen des 
nachbarlichen Grundeigentümers nicht näher, 
als die Hälfte ihrer Höhe beträgt, jedenfalls 
aber nicht näher als 60 cm von der Grenze ge-
halten werden..  

 

 

 

 

 

 

Mauern und Einfriedungen 

§ 178: 

Andere Einfriedigungen, wie sogenannte tote 
Hecken, Holzwände oder Mauern, welche die 
Höhe von 150 cm nicht übersteigen, darf der 
Eigentümer an der Grenze anbringen und da-
ran auch Spaliere ziehen. Wenn die Einfriedi-
gungen aber jene Höhe überschreiten, so kann 
der Nachbar begehren, dass sie je um die Hälf-
te der Höhe über 150 cm von der Grenze ent-
fernt werden. 

 

 

 

 

 


